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1. Steuerliche Erneuerungen 2016 

 
Ab dem Jahr 2016 wird  die „größte Steuerre-
form aller Zeiten“ mit einer umfassenden Tarifre-
form, neuen steuerlichen Belastungen und zahl-
reichen Maßnahmen gegen den Steuerbetrug 
wirksam. Von den vielen Änderungen im Bereich 
des Steuerrechts werden nachfolgende Neue-
rungen exemplarisch hervorgehoben: 
 
• Änderungen bei der Zuschreibung von 

Anlagegütern 
 

Mit dem Rechnungslegungsänderungsgesetz 
2014 (RÄG 2014)  wurde für Wirtschaftsjahre, 
die ab 1.1.2016 beginnen, die Regelung, wo-
nach eine Zuschreibung dann unterbleiben 
konnte, wenn der jeweilige Wertansatz im Steu-
errecht beibehalten werden durfte, gestrichen. 
Werden im UGB-Jahresabschluss Anlagegüter 
aufgewertet (Zuschreibung), dann erhöhen die-
se Zuschreibungen auch den steuerlichen Ge-
winn dieses Jahres. Um für unterlassene Zu-
schreibungen keine sofortige Steuerbelastung 
auszulösen, können Zuschreibungen für Wer-
taufholungen , die auf frühere Wirtschaftsjahre 
entfallen, auf Antrag einer Zuschreibungsrück-
lage  zugeführt werden. Die Zuschreibungsrück-
lage ist insoweit mit steuerlicher Wirkung ge-
winnerhöhend aufzulösen, als auf das zugrunde-
liegende Wirtschaftsgut eine Teilwertabschrei-
bung oder eine laufende Abschreibung vorge-
nommen wird. Spätestens beim Ausscheiden 
des betreffenden Wirtschaftsguts aus dem Be-
triebsvermögen ist die Zuschreibungsrücklage 
steuerwirksam aufzulösen. 
 
• Zurechnung von höchstpersönlichen Ein-

künften 
 

Da der VwGH der von der Finanzverwaltung 
bisher vertretenen Auffassung über die Zurech-
nung von höchstpersönlichen Einkünften nicht 
gefolgt ist, sah sich der Gesetzgeber veranlasst, 
diese Bestimmung nunmehr gesetzlich zu ver-
ankern. Seit 1.1.2016 sind nunmehr definitiv 
Einkünfte aus der Tätigkeit als organschaftlicher 
Vertreter einer Körperschaft  (wie zB Vorstand 
einer AG, Geschäftsführer einer GmbH) sowie 
aus höchstpersönlichen Leistungen (als Künst-
ler, Schriftsteller, Wissenschaftler, Sportler und 
Vortragender) der leistungserbringenden na-
türlichen Person zuzurechnen , auch wenn die 
Leistung von einer Körperschaft (idR Kapitalge-
sellschaft) abgerechnet wird, die unter dem Ein-

fluss dieser Person steht und über keinen ei-
genständigen, sich von dieser Tätigkeit abhe-
benden Betrieb verfügt. 
 
 
• Barzahlungsverbot von Arbeitslohn in der 

Bauwirtschaft 
 

Arbeitslöhne dürfen an Arbeitnehmer, die Bau-
leistungen erbringen, nicht mehr bar bezahlt bzw 
von diesen entgegengenommen werden, wenn 
der Arbeitnehmer über ein Bankkonto verfügt 
oder einen Rechtsanspruch auf ein solches hat. 
Außerdem können bar bezahlte Entgelte über 
€ 500, die für die Erbringung von Bauleistungen 
gezahlt wurden, nicht mehr steuerlich abge-
setzt  werden.   
 
• Grundlegende Änderung der Wegzugsbe-

steuerung 
 

Auf Grund der Empfehlungen der Steuerreform-
kommission und der EuGH-Judikatur wurde die 
sogenannte Wegzugsbesteuerung im betriebli-
chen Bereich neu geregelt und der bisherige 
Steueraufschub („Nichtfestsetzungskonzept“) 
abgeschafft.  Wird Österreich durch einen Weg-
zug die Möglichkeit der Besteuerung stiller Re-
serven entzogen (zB durch Überführung von 
Wirtschaftsgütern oder Betrieben ins Ausland) 
sind die stillen Reserven seit 1.1.2016 grund-
sätzlich sofort voll steuerpflichtig aufzudecken. 
Erfolgt die Einschränkungen des österreichi-
schen Besteuerungsrechts zugunsten EU/EWR-
Staaten mit umfassender Amts- und Vollstre-
ckungshilfe kann die Steuerschuld aber auf 
Antrag  in Raten  über einen Zeitraum von sie-
ben Jahren (Anlagevermögen) bzw zwei Jahren 
(Umlaufvermögen) entrichtet werden („Raten-
zahlungskonzept “).  

Im außerbetrieblichen Bereich wird hingegen 
das Nichtfestsetzungskonzept für natürliche 
Personen  grundsätzlich beibehalten . In allen 
anderen Fällen, in denen es beim Kapitalvermö-
gen zu einer Einschränkung des Besteuerungs-
rechts der Republik Österreich im Verhältnis zu 
EU/EWR-Staaten mit umfassender Amts- und 
Vollstreckungshilfe kommt (zB die Übertragung 
von Kapitalvermögen an eine liechtensteinische 
Stiftung), kommt ebenfalls das Ratenzahlungs-
konzept  zur Anwendung. Aus der Änderung des 
Wegzugsbesteuerungskonzepts ergaben sich 
auch eine Reihe von Änderungen im Körper-
schaft- und Umgründungssteuergesetz. Eine 
neue eigene Verjährungsbestimmung für die im 
Wegzugsjahr nicht festgesetzten Steuern macht 
das Nichtfestsetzungskonzept (auch rückwir-
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kend) deutlich unattraktiver.  Diese Steuerschul-
den verjähren nämlich erst 10 Jahre nach Eintritt 
eines Ereignisses, das zur Steuerfestsetzung 
führt. Die neue Verjährungsbestimmung betrifft 
aber nur Fälle, in denen der Abgabenanspruch 
nach dem 31.12.2005 entstanden ist, da „Weg-
züge“ vor diesem Zeitpunkt bereits absolut ver-
jährt sind. 
 
• Adaptierung des Zwischenbesteuerungs-

konzepts bei Privatstiftungen aufgrund 
der EuGH-Judikatur 
 

Künftig unterbleibt bei der Privatstiftung eine 
Besteuerung mit Zwischensteuer insoweit  
bzw wird die Zwischensteuer insoweit gutge-
schrieben, als Zuwendungen endgültig mit 
Kapitalertragsteuer belastet  sind. Damit soll 
entsprechend der jüngsten EuGH-Judikatur 
sichergestellt werden, dass bei einer nur teilwei-
sen KESt-Entlastung der Zuwendung durch ein 
Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) die Zwi-
schensteuer ebenfalls teilweise reduziert wird. 
Bei Auflösung der Privatstiftung kommt es hin-
gegen nicht mehr wie bisher zu einer gänzlichen 
Gutschrift der Zwischensteuer, sondern eben-
falls nur mehr insoweit die Letztzuwendungen 
mit Kapitalertragsteuer belastet sind. Außerdem 
ist  noch der Stand des Zwischensteuerkontos 
(dh die theoretisch mögliche Gutschrift an Zwi-
schensteuer) als zusätzliche Letztzuwendung 
anzusetzen.  
 
• Abschaffung der Gesellschaftsteuer 

 
Die Gesellschaftsteuer ist mit 31.12.2015 
ausgelaufen . Nunmehr können Gründungen 
von Kapitalgesellschaften, Kapitalerhöhungen 
und Gesellschafterzuschüsse ohne Gesell-
schaftsteuer getätigt werden. Umgründungen, 
die ab dem 1.1.2016 noch auf einen Umgrün-
dungsstichtag in 2015 bezogen werden, lösen 
ebenfalls keine Gesellschaftsteuerpflicht mehr 
aus.   
 
• Neuerungen bei der Grunderwerbsteuer 

 
Durch die Steuerreform 2015/16 sind die Best-
immungen des Grunderwerbsteuergesetzes für 
Schenkungen durchgreifend neu geregelt wor-
den: 
- Seit Jahresbeginn dient als Bemessungs-

grundlage bei einer Liegenschaftsschen-
kung nicht mehr der dreifache Einheitswert 
(bzw maximal 30 % des Verkehrswerts) 
sondern der sogenannte Grundstücks-
wert . Zur Ermittlung des Grundstückswerts 

im Einzelfall sieht das Gesetz drei Möglich-
keiten vor: 
1. Die Summe des hochgerechneten (an-

teiligen) dreifachen Bodenwerts gem § 
53 Abs 2 BewG und des (anteiligen) 
Gebäudewerts (sogenanntes Pau-
schalwertmodell ) oder 

2. der von einem geeigneten Immobilien-
preisspiegel abgeleiteten Wert  oder 

3. der Nachweis des gemeinen Werts des 
Grundstücks durch ein Gutachten  eines 
Immobiliensachverständigen. 

 
Die ersten beiden Berechnungsvarianten wer-
den in der Grundstückswertverordnung näher 
erläutert.  
Danach ist beim Pauschalwertmodell  der Bo-
denwert aus dem dreifachen Bodenwert der 
letzten Einheitswertfeststellung multipliziert mit 
einem regionalen Wertentwicklungsfaktor, der 
der Anlage zur Verordnung zu entnehmen ist, zu 
ermitteln. Der Gebäudewert ist anhand der in 
der Verordnung festgelegten Baukostenfaktoren 
je Bundesland zu errechnen. Der Baukostenfak-
tor ist nur bei für Wohnzwecke dienenden Ge-
bäuden, die nicht dem Richtwert- oder Katego-
riemietzins unterliegen, zu 100 % anzusetzen. 
Baukostenfaktoren für Wohngebäude, die dem 
Richtwert- oder Kategoriemietzins unterliegen, 
sind nur mit 71,25 % anzusetzen. Für Fabrikge-
bäude, Werkstättengebäude, Lagerhäuser und 
einfachste Gebäude sind die Baukostenfaktoren 
um entsprechend höhere Abschläge zu vermin-
dern. Der nach diesen Grundsätzen ermittelte 
Gebäudewert wird je nach Baujahr und bei feh-
lender umfassender Sanierung in den letzten 20 
Jahren um eine Altersminderung verringert.  
Soll der Grundstückswert anhand eines geeig-
neten Immobilienpreisspiegels  ermittelt wer-
den, sieht die Verordnung vor, dass im Jahr 
2016 der Immobilienpreisspiegel der Wirt-
schaftskammer Österreich, Fachverband der 
Immobilien- und Vermögenstreuhänder, heran-
zuziehen ist. Der Grundstückswert ist mit 71,25 
% des sich aus dem Immobilienpreisspiegel 
ergebenden Wertes anzusetzen. Ab dem Jahr 
2017 sollen Immobiliendurchschnittspreise der 
Bundesanstalt Statistik Österreich herangezo-
gen werden. 
- Gleichzeitig wurde aber auch der GrESt-

Tarif neu gestaltet. Bei unentgeltlichen 
Erwerben  beträgt die Steuer für die ersten 
€ 250.000 0,5 %, für die nächsten € 
150.000 2 % und darüber hinaus 3,5 %. 
Bisher lag der Tarif für Grundstücksüber-
tragungen im engeren Familienverband bei 
generell 2 %. 
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- Bislang wurden nur 100 %ige Anteilsver-

einigungen bei (Kapital-)Gesellschaften, 
die Liegenschaften  besitzen , mit 3,5 % 
des dreifachen Einheitswerts der Liegen-
schaften der Grunderwerbsteuer unterzo-
gen. Seit 1.1.2016 liegt eine Anteilsvereini-
gung bereits vor, wenn zumindest 95 %  
der Anteile  in einer Hand  oder in der 
Hand einer Unternehmensgruppe (§ 9 
KStG) vereinigt werden. Verschärft wird die 
Situation noch dadurch, dass nunmehr 
treuhändig gehaltene Anteile immer dem 
Treugeber zugerechnet werden. Durch das 
Inkrafttreten der neuen Rechtslage wird 
aber kein Erwerbsvorgang verwirklicht, dh 
Treuhandschaften, die bis Ende 2015 ent-
standen sind, werden weiterhin nicht dem 
Treugeber zugerechnet sofern sie unverän-
dert bleiben. Die Grunderwerbsteuer bei 
Anteilsvereinigungen beträgt nunmehr 0,5 
% des Grundstückswerts  (und nicht mehr 
des dreifachen Einheitswerts).  

- Schließlich wurde ein gänzlich neuer Be-
steuerungstatbestand im GrEStG geschaf-
fen. Seit 1.1.2016 unterliegt die Übertra-
gung von mindestens 95 % Anteile  an 
einer grundstücksbesitzenden Personenge-
sellschaft innerhalb von fünf Jahren  der 
GrEStG. Die Steuer beträgt in diesem Fall 
0,5 % des Grundstückswerts der Liegen-
schaften der Personengesellschaft. 

- Der Freibetrag für Betriebsübertragun-
gen  zwischen natürlichen Personen, wenn 
der Übergeber entweder das 55. Lebens-
jahr vollendet hat oder erwerbsunfähig ist, 
wurde auf € 900.000 angehoben. 

- Auch bei Vorgängen nach dem Umgrün-
dungssteuergesetz ist die Steuer grund-
sätzlich vom Grundstückswert (Ausnahme 
land- und forstwirtschaftliches Vermögen) 
zu berechnen und beträgt einheitlich 0,5 %.  

 
• Neuerungen im Finanzstrafgesetz 

 
Auf folgende für die Praxis bedeutsame Ände-
rungen ist hinzuweisen: 
- Bisher konnte eine Finanzstrafe ganz all-

gemein bei Vorliegen einer fahrlässigen 
Abgabenkürzung verhängt werden. Dieser 
Tatbestand wurde nunmehr auf die grob 
fahrlässige  Abgabenverkürzung einge-
schränkt. Grob fahrlässig handelt nach der 
Legaldefinition, wer „ungewöhnlich und auf-
fallend sorgfaltswidrig handelt, sodass der 
Eintritt eines dem gesetzlichen Tatbild ent-
sprechenden Sachverhaltes als geradezu 

wahrscheinlich vorhersehbar war“. Die grob 
fahrlässige Abgabenverkürzung wird mit 
Geldstrafe bis zum Einfachen des maßgeb-
lichen Verkürzungsbetrags bestraft. Aller-
dings wurde auch normiert, dass bei einem 
unentschuldbarem Irrtum dem Täter grobe 
Fahrlässigkeit zuzurechnen ist. Durch den 
Wegfall der fahrlässigen Abgabenverkür-
zung wurde auch die bisherige Sonderbe-
stimmung für berufsmäßige Parteienvertre-
ter gestrichen. Insgesamt ergibt sich mit 
diesen Änderungen für Parteienvertreter ei-
ne Verschärfung der Rechtslage. 

- Der Tatbestand des Abgabenbetrugs wurde 
erweitert. Abgabenbetrug  liegt auch vor, 
wenn jemand automationsunterstützt er-
stellte Bücher und Aufzeichnungen, die 
durch Gestaltung oder Einsatz eines Pro-
gramms, mit dessen Hilfe Daten verän-
dert , gelöscht oder unterdrückt werden 
können, beeinflusst wurden, verwendet, um 
eine durch das Gericht zu ahndende Abga-
benhinterziehung zu begehen. 

- Einer vorsätzlichen Finanzordnungswid-
rigkeit  macht sich nunmehr auch schuldig, 
wer eine abgabenrechtliche Pflicht zur 
Einrichtung technischer Sicherheitsvor-
kehrungen  verletzt oder wer ein abgaben-
rechtliches Verbot zur Leistung oder Entge-
gennahme von Barzahlungen verletzt. Die-
se neuen Finanzordnungswidrigkeiten wer-
den mit einer Geldstrafe bis zu € 5.000  
geahndet. 

- Wer vorsätzlich  abgabenrechtlich zu füh-
rende Bücher, Aufzeichnungen oder Auf-
zeichnungssysteme, die automationsunter-
stützt geführt werden, durch Gestaltung o-
der Einsatz eines Programms, mit dessen 
Hilfe Daten verändert, gelöscht oder un-
terdrückt  werde können, verfälscht, macht 
sich ebenfalls schuldig. Diese neue Finanz-
ordnungswidrigkeit wird mit einer Geldstra-
fe bis zu  

       € 25.000 geahndet. 
 
• Kontenregister- und Konteneinschauge-

setz 
 

Bereits seit 1.3.2015 werden von Banken 
elektronisch übermittelte Daten in einem 
vom BMF geführten  Kontenregister aufge-
zeichnet . Die von den Banken zu übermitteln-
den Daten betreffen Kontostammdaten  (Konto- 
bzw Depotnummer, Tag der Eröffnung und Auf-
lösung sowie konto- bzw depotführende Bank) 
von natürlichen und juristischen Personen  
(auch Treugeber und wirtschaftlichen Berechtig-
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ten iSd Geldwäschevorschriften). Auf die Daten 
des Kontoregisters dürfen für (finanz-)straf-
rechtliche Zwecke sowohl Staatsanwaltschaften 
als auch Strafgerichte sowie Finanzstrafbehör-
den und auch das Bundesfinanzgericht zugrei-
fen. Für abgabenbehördliche Zwecke dürfen 
auch Abgabenbehörden und das BFG auf diese 
Daten zugreifen, wenn es im Interesse der Ab-
gabenerhebung zweckmäßig und angemessen 
ist. Gegen eine Kontenregisterauskunft steht 
kein Rechtsmittel zur Verfügung. Die Prüfung 
der korrekten Einhaltung der gesetzlichen Best-
immungen obliegt einem Rechtsschutzbeauf-
tragten. Pflichtverletzungen betreffend die 
Übermittlung der Kontostammdaten durch Ban-
ken stellen ein Finanzvergehen dar und können 
bei Vorsatz mit Geldstrafe bis zu € 200.000, bei 
grober Fahrlässigkeit mit Geldstrafe bis zu € 
100.000 bestraft werden. 
Durch die Abfrage des Kontenregisters er-
hält das Gericht oder die Behörde nur eine 
Auskunft darüber, welche Konten oder De-
pots eine bestimmte Person bei österreichi-
schen Banken als Inhaberin, Verfügungsbe-
rechtigte oder wirtschaftlich Berechtigte un-
terhält . Wenn das Gericht oder die Behörde 
weitere Informationen über die Geschäftsvorfälle 
auf den Konten bzw Depots erlangen will, muss 
eine Konteneinschau  beantragt werden. Die-
ses Auskunftsverlangen ist zu begründen und 
vom Leiter der Abgabenbehörde zu zeichnen. 
Das Bundesfinanzgericht (BFG)  hat durch 
einen Einzelrichter über die Zulässigkeit des 
Auskunftsverlangens zu entscheiden . Gegen 
diesen Beschluss kann Rekurs erhoben werden, 
dem aber keine aufschiebende Wirkung zu-
kommt. Zu Unrecht erlangte Auskünfte dürfen im 
Abgabenverfahren aber nicht als Beweis verwer-
tet werden. Im verwaltungsbehördlichen Finanz-
strafverfahren ist für die Konteneinschau eine 
Anordnung des Vorsitzenden des Spruchsenats 
erforderlich. Auch gegen diese Anordnung ist 
eine Beschwerde an das BFG möglich, der aber 
auch keine aufschiebende Wirkung zukommt. 
Auch hier gilt ein Beweisverwertungsverbot für 
durch rechtswidrige Anordnungen erlangte In-
formationen. 
 
• Kapitalabfluss- und Kapitalzuflussmel-

dung 
 

Nach dem Kapitalabfluss-Meldegesetz sind Ka-
pitalabflüsse von mindestens € 50.000  von 
Konten und Depots natürlicher Personen  mel-
depflichtig. Ausgenommen von der Meldepflicht 
sind Kapitalabflüsse von Geschäftskonten von 
Unternehmern und von Anderkonten von 

Rechtsanwälten, Notaren und Wirtschaftstreu-
händern. Die Daten sind von den Banken erst-
mals für den Zeitraum 1.3.2015 bis 31.12.2015 
bis 31.10.2016 zu melden. Künftig sind jährliche 
Meldungen für das abgelaufene Kalenderjahr bis 
zum 31.1. des Folgejahres vorzunehmen. Kapi-
talabflussmeldungen sind letztmalig für das Ka-
lenderjahr 2022 zu erstatten. Eine vorsätzliche 
Verletzung der Meldepflicht wird mit Geldstrafe 
bis zu € 200.000, eine grob fahrlässige mit bis 
zu € 100.000 bestraft. 
 
Vor größerer praktischer Bedeutung ist die Ka-
pitalzufluss-Meldepflicht , die ebenfalls im Ka-
pitalabfluss-Meldegesetz geregelt wurde. 
Dadurch sollen die sogenannten Kapitalab-
schleicher vor dem Inkrafttreten der Steuerab-
kommen mit der Schweiz und Liechtenstein den 
Finanzbehörden offengelegt werden. Melde-
pflichtig sind Kapitalzuflüsse über € 50.000 auf 
Konten und Depots von natürlichen Perso-
nen  (ausgenommen Geschäftskonten) sowie 
liechtensteinischen Stiftungen und stiftungsähn-
lichen Anstalten, welche im Zeitraum 1.7.2011 
bis 31.12.2012 aus der Schweiz bzw im Zeit-
raum 1.1.2012 bis 31.12.2013 aus Lichtenstein 
gekommen sind. Die Kapitalzuflussmeldungen 
sind spätestens bis 31.12.2016 zu erstatten. 
Wer allerdings weiterhin anonym bleiben will, 
kann mit einer pauschalen Abschlagszahlung 
iHv 38 %  des zugeflossenen Betrags eine Ab-
geltungswirkung und Strafbefreiung erwir-
ken . Der Bank ist bis 31.3.2016 bekannt zu ge-
ben, ob diese pauschale Abschlagszahlung 
abgeführt werden soll. Diese ist dann von der 
Bank bis 30.9.2016 anonym an das Finanzamt 
weiterzuleiten. Alternativ kann natürlich auch 
rechtzeitig eine Selbstanzeige erstattet werden, 
wobei aber in diesen Fällen zwingend ein Straf-
zuschlag in Höhe von 5% bis 30 % (abhängig 
von dem sich aus der Selbstanzeige ergeben-
den Mehrbetrag) zu bezahlen ist.  
Die vorsätzliche Verletzung der Kapitalzufluss-
meldung durch die Bank stellt ein Finanzstrafde-
likt dar, welche von der Finanzstrafbehörde mit 
Geldstrafe bis zu € 200.000 je Fall zu ahnden 
ist. Die grob fahrlässige Begehung wird mit 
Geldstrafe bis zu € 100.000 bestraft. 
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2. Neuer Erlass zu den Lohnsteuer-

richtlinien 

Mit dem Ende Dezember 2015 veröffentlichten 
Wartungserlass wurden vor allem wichtige Än-
derungen des Steuerreformgesetzes 2015/2016, 
Änderungen der Sachbezugswerteverordnung 
und höchstgerichtliche Entscheidungen in die 
Lohnsteuerrichtlinien (LStR) 2002 eingearbeitet. 
 
• Gesundheitsförderungen, präventive 

Maßnahmen und Impfungen 
 

Nach der Neuregelung des StRefG 2015/2016 
gelten zielgerichtete, wirkungsorientierte Ge-
sundheitsförderungsmaßnahmen durch den 
Arbeitgeber  nur dann als steuerfreier Vorteil, 
wenn diese Maßnahmen vom Leistungsangebot 
der gesetzlichen Krankenversicherung umfasst 
sind. Die begünstigten Bereiche lassen sich 
daher nach Ansicht der Finanzverwaltung wir 
folgt zusammenfassen:  
- Ernährung : Die Angebote müssen auf die 

Vermeidung von Mangelernährung und 
Übergewicht abzielen und von Diätologen 
oder  Ernährungswissenschaftlern durchge-
führt werden. Darunter fallen nicht Kosten für 
Nahrungsergänzungsmittel, Allergietest oder 
Kochkurse. 

- Bewegung : Die Angebote müssen auf die 
Stärkung der Rückenmuskulatur, der Kondi-
tion und der Reduktion von Erkrankungsrisi-
ken abzielen und von Sportwissenschaftlern, 
Trainern sowie Physiotherapeuten durchge-
führt werden. Nicht steuerfrei sind Beiträge 
des Arbeitgebers für Fitnesscenter oder Mit-
gliedsbeiträge für Sportvereine. 

- Sucht (Raucherentwöhnung) : Die Angebo-
te müssen langfristig zum Rauchstopp führen 
und von klinischen Gesundheitspsychologen 
und Ärzten mit entsprechender Zusatzausbil-
dung durchgeführt werden. 

- Psychische Gesundheit : Die Angebote 
müssen darauf abzielen, negative Folgen für 
körperliche und psychische Gesundheit 
durch Stress zu vermeiden. Die Durchfüh-
rung erfolgt von Gesundheitspsychologen, 
Psychotherapeuten sowie Ärzten mit psy-
chosozialer Weiterbildung. 

- Impfungen sind jedenfalls steuerfrei. 
Die Zuwendungen sind vom Arbeitgeber direkt 
mit dem qualifizierten Anbieter abzurechnen. 
 

• € 186-Freibetrag für Sachzuwendungen 
bei Dienst- und Firmenjubiläen 
 

Sachzuwendungen anlässlich einer Betriebsver-
anstaltung (zB Weihnachtsfeier) konnten schon 

bisher bis € 186 jährlich steuerfrei bleiben. Zu-
sätzlich können nunmehr Sachzuwendungen 
anlässlich von Dienst- und Firmenjubiläen 
bis zu einem Gesamtbetrag von € 186 jähr-
lich steuer- und sozialversicherungsfrei be-
handelt werden, wobei diese Jubiläumsge-
schenke nicht  im Rahmen einer Betriebsveran-
staltung empfangen werden müssen. Dem aktu-
ellen Trend am Arbeitsmarkt bzw der Startup-
Szene geschuldet, wurden auch bereits die 10-
Jahresjubiläen mit einbezogen. 
 
• steuerfreie Zuwendungen zu Begräbnis-

kosten  
 

Die Steuerbefreiung für Haustrunk ist mit dem 
StRefG 2015/2016 gestrichen worden. Dafür 
sind Zuwendungen des Arbeitgeber zu Begräb-
niskosten ab 1.1.2016 steuerfrei. Dabei kann es 
sich sowohl um Zuwendungen an Arbeitneh-
mer  für dessen (Ehe-) Partner oder Kinder als 
auch im Falle des Ablebens des Arbeitnehmers 
an dessen hinterbliebene  (Ehe-)Partner oder 
Kinder  handeln. Unter Begräbniskosen sind 
Kosten für Grabstein, Beerdigung und Toten-
mahl zu subsumieren. 
 
• Neuregelung der Mitarbeiterrabatte 

 
Mit dem StRefG 2015/2016 wurden die Ver-
günstigungen für Mitarbeiter neu geregelt. Mit-
arbeiterrabatte sind bis max 20% steuerfrei 
(Freigrenze ) und führen zu keinem Sachbezug. 
Übersteigt im Einzelfall der Rabatt die 20%-
Grenze, steht jedem Mitarbeiter insgesamt ein 
jährlicher Freibetrag von € 1.000  zu. Dabei ist 
es unerheblich, seit wann das Dienstverhältnis 
besteht. Der Freibetrag je Arbeitgeber gilt 
auch für unterjährig ein– und ausgetretene 
Arbeitnehmer . Klar gestellt wird, dass Rabatte, 
die Angehörigen von Mitarbeitern  gewährt 
werden, einen beim Arbeitnehmer zu erfassen-
den Vorteil aus dem Dienstverhältnis darstellen 
und grundsätzlich nicht den Begünstigungen für 
Mitarbeiterrabatten unterliegen. Wird jedoch der 
Freibetrag von € 1.000 nicht überschritten, so 
kann davon ausgegangen werden, dass der 
Mitarbeiter den Aufwand für seinen Angehörigen 
wirtschaftlich selbst trägt. 
 
• Geldwerte Vorteile – Verordnung über die 

Bewertung bestimmter Sachbezüge  
 

Die Grundregel lautet, dass ab 1.1.2016 geld-
werte Vorteile mit dem um übliche Preisnach-
lässe geminderten  üblichen Endpreis  des 
Abgabeortes  anzusetzen sind. Übliche Preis-
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nachlässe (zB Mengenrabatt, Aktionen, 
Schlussverkauf) können in Abzug gebracht wer-
den. Dabei ist auf den Zeitpunkt  des  verbillig-
ten Bezugs der Ware oder Dienstleistung abzu-
stellen .  
 
• Firmenautos werden teurer 

 
Über die Anhebung des Sachbezugswertes für 
die Privatnutzung des firmeneigenen KFZ auf 
grundsätzlich 2% der Anschaffungskosten (max 
€ 960) wurde bereits informiert. Interessant ist 
die Meinung der Finanzverwaltung zur Frage der 
Berechnung des Sachbezuges bei Poolfahrzeu-
gen. Befindet sich kein KFZ im Fahrzeugpool, 
für das ein Sachbezug von 2% der Anschaf-
fungskosten anzusetzen ist, sind max € 720 
monatlich  als Sachbezug anzusetzen. In allen 
anderen Fällen gilt der monatliche Höchstbetrag 
von € 960. Anders formuliert, ein einziges 
Poolcar mit hohem CO2-Emissionswert „ver-
schmutzt“ den gesamten Pool.  
Liegt die unentgeltliche Nutzung mehrerer 
KFZ für Privatfahrten vor (zB zwei oder mehrere 
PKW, PKW und Motorrad), ist der Sachbezug 
unter Berücksichtigung der CO2-
Emissionsgrenzen für jedes einzelne KFZ anzu-
setzen. Das bedeutet, dass der entsprechende 
Sachbezug bis zur Höchstgrenze  von € 720 
bzw € 960 mehrmals  (zB für jeden einzelnen 
PKW oder für PKW und Motorrad) anzusetzen  
ist. 
 
• Absetzbarkeit der Augenlaserbehandlung 

  
Für die Anerkennung von Krankheitskosten als 
außergewöhnliche Belastung  ist  erforderlich, 
dass nachweislich eine Krankheit vorliegt, die 
durch die Behandlung eine Linderung oder Hei-
lung erfährt. Zu den abzugsfähigen Kosten zäh-
len u.a. Aufwendungen für Heilbehelfe wie 
Zahnersatz, Sehbehelfe einschließlich Laser-
behandlung zur Verbesserung der Sehfähig-
keit , Hörgeräte, Prothesen, Gehhilfen und 
Bruchbänder. 
 
• Dienstverhältnis für Lehrbeauftragte ab 

15 Wochenstunden 
 

Für die Annahme eines Dienstverhältnisses 
spricht, wenn eine unterrichtende Tätigkeit in 
gleicher Weise wie von angestellten Lehrern 
entfaltet wird. Dies bedeutet, es besteht persön-
liche Arbeitspflicht, kein ins Gewicht fallendes 
Unternehmerrisiko, Weisungsgebundenheit, 
Eingliederung in den Schulbetrieb nach Maßga-
be von Lehr- und Stundenplänen und eine ent-

sprechende Lehrverpflichtung. Ein Dienstver-
hältnis besteht nach Ansicht der Finanzverwal-
tung jedenfalls bei einer Lehrverpflichtung von 
zumindest 15 Wochenstunden über ein Se-
mester hin. 
 
• Expatriats: erhöhtes Werbungskosten-

pauschale ab 2016  
Als sog „Expatriats“ gelten Arbeitnehmer, die 
- im Auftrag eines ausländischen Arbeitge-

bers  in Österreich im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses zu einem österreichischen Ar-
beitgeber für höchstens fünf Jahre  beschäf-
tigt sind, 

- während der letzten zehn Jahre keinen 
Wohnsitz im Inland hatten, 

- ihren bisherigen Wohnsitz im Ausland bei-
behalten  und 

- für deren Einkünfte Österreich das Besteue-
rungsrecht zukommt. 

-  
Bei Arbeitnehmern, die sämtliche Vorausset-
zungen erfüllen, kann ein Werbungskosten-
pauschal-betrag von 20%  der Bemessungs-
grundlage bis max € 10.000 pro Jahr  bereits im 
Rahmen der Lohn-verrechnung berücksichtigt 
werden. Die Regelung kann selbstverständlich 
auch im Rahmen der Veranlagung 2016 geltend 
gemacht werden. Weiters wurde klargestellt, 
dass Reisekostenersätze des Dienstgebers für 
eine Dienstreise den Pauschbetrag nicht kürzen. 
 

3. Aktuelles zur Registrierkasse und 

Belegerteilungspflicht  

 
Bekanntlich besteht zusätzlich zur Registrier-
kassenpflicht für jeden Unternehmer (bei Wa-
renausgabe- und Dienstleistungsautomaten erst 
ab 1.1.2017) ab 1.1.2016 die Belegerteilungs-
pflicht . Eine der Mindestanforderungen an den  
korrekt auszustellenden Beleg sind die Angaben 
zu „Menge / handelsübliche Bezeichnung“. Der 
Begriff der „handelsüblichen Bezeichnung“ stiftet 
insofern Verwirrung, als  dieser ebenfalls im 
Umsatzsteuergesetz (für die Rechnungsausstel-
lung an Unternehmer) verwendet wird. Nun ist 
der im Zusammenhang mit der Registrierkas-
senpflicht verwendete Begriff der BAO nicht so 
eng auszulegen wie jener im UStG. Vielmehr 
steht hier das Verständnis des Letztverbrau-
chers im Vordergrund, wobei allgemeine Sam-
melbegriffe oder Gattungsbezeichnungen (zB 
Speisen/Getränke, Bekleidung, Putzmittel, Bü-
romaterial) nicht ausreichen. Die Bezeichnung 
muss so gewählt werden, dass Waren und 
Dienstleistungen identifizier t werden können. 
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Zur Verdeutlichung einige Beispiele: 
 

 
 
Für die Gruppe von Freiberuflern, die einer ge-
sonderten berufsrechtlichen Verschwiegenheit 
unterliegen, gilt folgendes: 
 

 
 
Ergänzend hat das BMF in einem Schreiben an 
die WKO / Bundessparte Handel eine Über-
gangsregelung für Einzelhandelsunterneh-
mer  zur Warenbezeichnung in Aussicht gestellt. 
Bis Ende 2020  soll es danach ausreichend sein, 
wenn die auf den Belegen ausgewiesenen Wa-
renbezeichnungen auf 15 Warenbezeichnun-
gen  eingeschränkt werden . Achtung: es han-
delt sich dabei nur um die vom BMF vertretene 
Rechtsansicht, welche im Gesetz bis dato keine 
Deckung findet. 
Übrigens: Die Finanzverwaltung führt derzeit bei 
Unternehmen unangekündigte Nachschauen mit 
einem umfangreichen Fragebogen hinsichtlich 
der Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und 
Belegerteilungspflicht durch. Es ist zu hoffen, 

dass diese Aktion in Hinblick auf die „Toleranz-
regelung“ nur als Information und Hilfestellung 
für die Steuerpflichtigen zu werten ist. 
 

4. Wichtiges und Neues 

 
• Aktuelles zur Absetzbarkeit von Kinder-

betreuungskosten 
 

Der VwGH hat jüngst entschieden, dass für eine 
pädagogisch qualifizierte Person zumindest jene 
Ausbildung gegeben sein muss, welche bei Ta-
gesmüttern und -vätern verlangt ist. Derzeit se-
hen die Lohnsteuerrichtlinien vor, dass eine 
Ausbildung und Weiterbildung zur Kinderbetreu-
ung im Mindestausmaß von 8 bzw. 16 Stunden 
ausreichen, um als pädagogisch qualifiziert zu 
gelten. Das BMF teilt dazu in einer Information 
mit, dass bis auf weiteres für das Veranla-
gungsjahr 2015 eine Ausbildung im Ausmaß 
von 8 bzw. 16 Stunden jedenfalls ausrei-
chend  für die steuerliche Absetzbarkeit von 
Kinderbetreuungskosten ist. 
 
• Dividenden an Gesellschafter-

Geschäftsführer – GSVG-Pflicht 
 

In der gewerblichen Sozialversicherung zählen 
Dividenden, die ein Gesellschafter-
Geschäftsführer erhält, zur Beitragsgrundlage. 
Da die SVA die Dividendenzahlungen aber nicht 
aus dem Einkommensteuerbescheid entnehmen 
kann, blieb diese Bestimmung lange Zeit unbe-
achtet. Nunmehr ist bei der KEST-Anmeldung 
für ausbezahlte Dividenden  auch die an einen 
GSVG-pflichtigen Gesellschafter-
Geschäftsführer bezahlte Dividende samt sei-
ner Sozialversicherungsnummer anzugeben .   
 

 

1.2.2016: 
 
SEPA-Zahlungsverkehr: die Imageweiterlei-
tung von händisch ausgefüllten Zahlungs-
anweisungen läuft mit 1.2.2016 aus. 
Bis 31.1.2016 wurden von den Banken Zah-
lungsanweisungen fotografiert und der Text mit 
einer speziellen Software ausgelesen. Das Foto 
wurde als Imagedatei gespeichert und dem Zah-
lungsempfänger gemeinsam mit dem Bankkon-
toauszug übermittelt.  Diese Weiterleitung ent-
fällt ab 1. Februar 2016 . Die Daten der Zah-
lungsanweisung werden nunmehr von den Ban-
ken nur mehr eingelesen, uU händisch bearbei-
tet und der so ermittelte Text direkt auf dem 
Kontoauszug angedruckt. Daher ist zu befürch-

Bran-
che 

zulässige 
Warenbezeich-
nung nach 
§ 11 UStG 

zulässige 
Warenbe-
zeichnung 
nach 
§ 132a 
BAO 

unzulässig e 
Warenbezeich-
nung 

Gast-
rono-
mie 

Frittatensuppe, 
Wiener Schnit-
zel mit Kartof-
felsalat, Apfel-
strudel; 

Suppe, 
Schnitzel, 
Mittags-
menü I 
oder II, 
Frühstück; 

Vorspeise, 
Hauptspeise, 
Nachspeise, 
Essen; 

Beklei-
klei-
dung 

Latzhose blau, 
Gr 52 
Windjacke grün, 
Gr 50 

Hose, 
Jacke 

Bekleidung 

Buch- 
/ 
Papier
pier-
fach-
handel 

genauer Buchti-
tel, genaue 
Bezeichnung 
der Zeitung, DIN 
A4 Heft liniert; 

Buch, 
Zeitschrift, 
Heft, 
Ordner,  
Schreib-
material 

Druckwerk,  
Büromaterial 

Bran
che 

Ver-
schwie-
genheit 

zulässige W a-
renbezeichnung 
nach § 11 UStG 

zulässige Ware n-
bezeichnung 
nach § 132a BAO 

Arzt keine  
perso-
nenbezo-
gen 
Patien-
tendaten 

Honorarnote 
beschreibt  Art 
und Umfang der 
sonstigen Leis-
tung 

Verweis auf Hono-
rarnote 
zB: Hn 16-0007 

Recht
san-
walt 
/Nota
r 

keine 
perso-
nenbezo-
gen 
Mandan-
tendaten 

Honorarnote 
enthält bezugha-
bendes Aktenzei-
chen oder Ge-
richtsaktenzahl 

Verweis auf Hono-
rarnote 
zB : Hn 16-0009 



 
 
 
 

      

  www.essl-stb.at                    8 / 10 

ten, dass bei dieser Übermittlung wichtige In-
formationen verloren gehen. 
Die Finanzverwaltung hat vorsorglich schon mit 
dem Steuerreformgesetz 2015/16 angeordnet, 
dass künftig Zahlungen an das Finanzamt elekt-
ronisch, und zwar in Form einer sogenannten 
elektronischen „Finanzamtszahlung“  erfolgen 
müssen, wenn dies dem Abgabenpflichtigen 
zumutbar  ist. Die näheren Regelungen, die in 
einer Verordnung festgelegt werden sollen, sind 
aber noch nicht ergangen. Es ist zu erwarten, 
dass die Steuerzahlung über Electronic-Banking 
bzw mittels „eps-Überweisung“ in FinanzOnline 
dann verlangt wird, wenn der Steuerpflichtige 
über einen Internet-Anschluss verfügt und we-
gen Überschreitens der Umsatzgrenze zur Ab-
gabe von Umsatzsteuervoranmeldungen ver-
pflichtet ist (dies ist dann der Fall, wenn der 
Vorjahresumsatz € 30.000 überschritten hat). 
Die Banken werden bis spätestens Juli 2016 
in ihren Systemen vorsehen, dass bei elekt-
ronischer Überweisung auf die IBAN eines 
Finanzamtes automatisch eine sogenannte 
„Finanzamtszahlung“ erfolgt, bei der dann 
sowohl die Steuernummer als auch im Detail 
die bezahlten Abgaben angeführt werden 
können .  
Wer künftig die Zahlungen an das Finanzamt 
nicht über Electronic-Banking oder mittels „eps-
Überweisung“ in FinanzOnline durchführt, muss 
daher genau prüfen, ob die Zahlungen richtig 
zugeordnet und die Selbstbemessungsabgaben 
(wie zB Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Dienstge-
berbeitrag uä) auch richtig erfasst werden.  
Übrigens: Bis Ende März 2016 werden von den 
Finanzämtern weiterhin Benachrichtigungen 
über Vorauszahlungen bzw Buchungsmitteilun-
gen samt den Zahlungsanweisungen zugesen-
det, danach nur noch auf ausdrückliche Anforde-
rung des Steuerpflichtigen beim zuständigen 
Finanzamt. 
 
29.2.2016:  
 
Einreichung Jahreslohnzettel und Meldun-
gen 
- Frist für die elektronische Übermittlung der 

Jahreslohnzettel 2015  (Formular L 16), der 
Mitteilungen  nach  § 109a EStG (Formular 
E 109a) und der Meldung für Auslands-
zahlungen nach § 109b EStG  (Formular E 
109b) über ELDA (elektronischer Datenaus-
tausch mit den Sozialversicherungsträgern; 
www.elda.at ) bzw für Großarbeitgeber über 
ÖSTAT (Statistik Austria). 

 

31.3.2016:  
 
Einreichung der Jahreserklärungen 2015  für 
Kommunalsteuer und Dienstgeberabgabe 
(Wiener U-Bahnsteuer). 
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5. Sozialversicherungswerte und -beiträge für 2016  

 

ECHTE UND FREIE DIENSTNEHMER (ASVG) 
Höchstbeitragsgrundlage in € jährlich monatlich täglich 
laufende Bezüge --- 4.860,00 162,00 
Sonderzahlungen1) 9.720,00 --- --- 
Freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen --- 5.670,00 --- 
Geringfügigkeitsgrenze  --- 415,72 31,92 
 
Beitragssätze je Beitragsgruppe  gesamt Dienstgeber-Anteil Dienstnehmer-

Anteil 
Arbeiter / Angestellte     

Unfallversicherung   1,30 %       1,30 %  3) --- 
Krankenversicherung 7,65 % 3,78 % 3,87 % 
Pensionsversicherung 22,80 % 12,55 % 10,25 % 
Sonstige (AV, KU, WF, IE)   7,85 %   3,85 %  4,00 % 2) 
Gesamt  39,60 % 21,48 % 18,12 % 
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage)   1,53 %   1,53 % --- 

Freie Dienstnehmer     
Unfallversicherung   1,30 %   1,30 %  3) --- 
Krankenversicherung 7,65 % 3,78 % 3,87 % 
Pensionsversicherung 22,80 % 12,55 % 10,25 % 
Sonstige (AV, KU, WF, IE)   6,85 % 3,35 %  3,50 % 2) 
Gesamt  38,60 % 20,98 % 17,62 % 
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage)   1,53 %   1,53 % --- 

    
Auflösungsabgabe     

Bei DG-Kündigung /einvernehmlicher Auflösung  €121,00  ---- 
    

Pensionisten     
Krank enversicherung = gesamt  5,10 % -  5,10 % 

Geringfügig Beschäftigte 
 bei Überschreiten der 

1,5-fachen Geringfügig-
keitsgrenze 4) 

bei Überschreiten der 
Geringfügigkeitsgrenze 
aus mehreren Dienst-

verhältnissen 5) 
Arbeiter  17,70 % 14,20 % 
Angestellte  17,70 % 13,65 % 
Freie Dienstnehmer  17,70 % 14,20 % 
BV-Beitrag („Abfertigung neu“)  1,53 % --- 
Selbstversicherung (Opting In)  € 58,68 monatlich 

1)
 Für Sonderzahlungen verringern sich die Beitragssätze bei Arbeitern und Angestellten um 1 % (DN-Anteil) bzw 

0,5 % (DG-Anteil), bei freien Dienstnehmern nur der DN-Anteil um 0,5 %. 
2) Der 3 %ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) beträgt für Dienstnehmer mit einem Monatsbezug bis € 1.311  

Null, über € 1.311  bis € 1.430: 1 % und über € 1.430  bis € 1.609: 2 %. 
3)  entfällt bei über 60-jährigen Beschäftigten 
4) UV 1,3 % (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig Beschäftigten) zuzügl pauschale Dienstgeberabgabe 16,4 % 
5)  zuzüglich 0,5 % Arbeiterkammerumlage 
 
Höchstbeiträge (ohne BV -Beitrag) in € gesamt Dienstgeber-

Anteil 
Dienstnehmer-

Anteil 
Arbeiter/Angestellte     
- monatlich 1.924,56 1.043,93 880,63 
- jährlich (inklusive Sonderzahlungen) 26.798,04 14.566,42 12.231,62 
Freie Dienstnehmer     
- monatlich 2.188,62 1.189,57 999,05 
- jährlich (ohne Sonderzahlungen) 26.263,44 14.274,84 11.988,60 
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GEWERBETREIBENDE / SONSTIGE SELBSTÄNDIGE (GSVG / FSVG) 
Mindest - und Höchstbe itrag s-
grundlagen in € 

vorläufige und endgültige Min-
destbeitragsgrundlage  

vorläufige und endgültige 
Höchstbeitragsgrundlage 

monatlich jährlich monatlich jährlich 
Gewerbetreibende      
Neuzugänger im 1. bis 2. Jahr - KV 1) 415,72  4.988,64  --------- ----------- 
Neuzugänger im 1. bis 2. Jahr - PV 723,52 8.682,24 5.670,00 68.040,00 
ab dem 3. Jahr – in der KV 415,72 4.988,64 5.670,00 68.040,00 
ab dem 3. Jahr – in der PV 723,52 8.682,24 5.670,00 68.040,00 
Sonstige Selbständige      
mit  oder ohne  anderen Einkünften 2) 415,72 4.988,64 5.670,00 68.040,00 
1) Wenn innerhalb der letzten 120 Kalendermonate keine Kranken- bzw Pensionsversicherung in der GSVG be-

standen hat, bleibt die Beitragsgrundlage iHv € 415,72  pm fix, dh es erfolgt keine Nachbemessung. 
2) Die große Versicherungsgrenze, wenn keine Nebentätigkeit ausgeübt wird, entfällt ab 2016. 

Berechnung der vorläufigen m o-
natlichen Beitragsgrundlage:   
(bis zum Vorliegen des Steuerbe-
scheides für 2016):  
 

Einkünfte aus versicherungspflichtiger Tätigkeit lt 
Steuerbescheid 2013 
+ in 2013 vorgeschriebene KV- und PV-Beiträge 
= Summe 
x 1,075 (Inflationsbereinigung) 
: Anzahl der Pflichtversicherungsmonate 2013 

 
Beitragssätze  Gewerbetreibende  FSVG 

 
Sonstige Selb-

ständige 
Unfallversicherung pro Monat               € 9,11   € 9,11 € 9,11  
Krankenversicherung   7,65 % ---   7,65 % 
Pensionsversicherung 18,50 % 20,0 %   18,50 % 
Gesamt  26,15 % 20,0 % 26,15 % 
BV-Beitrag (bis Beitragsgrundlage) 1,53 % freiwillig  1,53 % 

 
Mindest - und Höchstbe iträge in 
Absolutbeträgen (inkl UV) 
in € (ohne BV-Beitrag) 

vorläufige 
Mindestbeiträge 

vorläufige und endgültige 
Höchstbeiträge 

monatlich jährlich monatlich jährlich 
Gewerbetreibende      
Neuzugänger im 1. und 2. Jahr 1) 174,76 2.097,12 1.089,86 13.078,32 
ab dem 3. Jahr 174,76 2.097,12 1.491,82 17.901,78 
Sonstige Selbständige      
mit  oder ohne anderen Einkünften 117,82 1.413,85 1.491,82 17.901,78 
 

KAMMERUMLAGE 2 – ZUSCHLAG ZUM DIENSTGEBERBEITRAG 
Steiermark  Burge nland  Salzburg  Tirol  NÖ Wien Kärnten  Vorarlberg  OÖ 

0,39 % 0,44 % 0,42 % 0,43 % 0,40 % 0,40 % 0,41 % 0,39 % 
0,36 
% 

AUSGLEICHSTAXE 2016 
Dienstgeber sind nach dem Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer mindes-
tens einen begünstigten Behinderten einzustellen oder eine Ausgleichstaxe zu bezahlen. Diese beträgt 
für jeden begünstigten Behinderten, der zu beschäftigen wäre:  

bei 25 bis 99 Dienstne hmer 100 bis 399 Dienstne hmer ab 400 Dienstne hmer 

pm / pro 25 DN € 251  € 352  € 374  
 


